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PRÄSIDIUM DES NATIONALRATES 

Dr. Karl Renner Ring 1 
1010 Wien 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes 
über Studien an Universitäten (UniStG) 
GZ 68.242/145-I1B/5A/95 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Nach der Einsichtnahme des Entwurfes eines Bundesgesetzes über Studien an 
Universitäten (UniStG) GZ 68.242/145-I/B/5A/95 ist festzustellen: 

- keine Gleichwertigkeit mit der Ausbildung an der TU 
- keine Dissertation möglich 
- keine Nostrifizierung im Ausland möglich 
- keine Anerkennung durch die Kammer, daher keine Befugnis 

An dieser Stelle wollen wir Sie bitten, zu den oben angeführten Punkten Stellung zu 
nehmen. 
Der uns derzeit vorliegende Gesetzesentwurf GZ 68.242/145-I/B/5N95 ist für uns 
keinesfalls zu akzeptieren und zwingt uns daher dagegen Einspruch zu erheben. 

Anton Lins 
(Studienrichtungsvertreter) 
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Verteiler: BMWFK, Haus der Arehitektur Graz, Haus dcr Architektur Kärnten, Arehitekturforum Oberösterreich, Arehilekturforum Tirol, 
Zcntralvereinigung der Architekten Vorarlberg, Architekturforum Wien 
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